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1  H i N t e r g r u N d  u N d  V o r g e s c H l a g e N e  Ä N d e -
r u N g e N  i M  Ü b e r b l i c k

Der erläuternde bericht zum FIDLeG ortet im geltenden 
recht erhebliche Schwächen im Bereich der privaten 
Rechtsdurchsetzung. Namentlich gelinge geschädigten 
kunden der beweis eines pflichtwidrigen Verhaltens von 
Finanzdienstleistern oft nicht. ein strukturelles Ungleichge-
wicht manifestiere sich zudem in bezug auf die Prozesskos-
ten und daraus resultierende finanzielle risiken. Schliess-
lich würden Instrumente des kollektiven rechtsschutzes 
fehlen, die eine gebündelte justizmässige erledigung einer 
Vielzahl ähnlich gelagerter Ansprüche erlauben.

Um die identifizierten rechtsschutzdefizite zu beheben, 
schlägt der Vorentwurf folgende Massnahmen vor:

 > Neuregelung der Pflicht zur Herausgabe vom Finanz-
dienstleister erstellter Dokumente an den kunden;

 > Umkehr der Beweislast für einhaltung der Informations- 
und Aufklärungspflichten des Finanzdienstleisters;

 > Stärkung der Institution der Ombudsstellen;

 > einführung eines ständigen Schiedsgerichts für Strei-
tigkeiten gegenüber Finanzdienstleistern oder eines 
durch beiträge derselben alimentierten Prozesskos-
tenfonds;

 > ermöglichung echten kollektiven Rechtsschutzes durch 
einführung einer Verbandsklage bei Finanzdienstleis-
tungen sowie eines Gruppenvergleichsverfahrens.

2  d o k u M e N t e N H e r a u s g a b e p f l i c H t
Der Vorentwurf enthält eine ausdrückliche regelung der 
Pflicht von Finanzdienstleistern zur Herausgabe von Doku-
menten an ihre kunden.

r e c H t s a N w Ä l t e

FIDLeG schlägt weitreichende Neuerungen bei der rechts-
durchsetzung vor – die Schweiz ein neues klägerparadies?

Die Verbesserung des rechtsschutzes ist ein kernanliegen des Vorentwurfs des bundesgesetzes über 

Finanzdienstleistungen (FIDLEG). Das FIDLeG enthält daher einen eigenen titel mit Massnahmen zur 

erleichterung der privaten rechtsdurchsetzung, die – sofern sie Gesetz werden – das Potential haben, 

die Schweiz in ein eigentliches klägerparadies für Finanzstreitigkeiten zu verwandeln. Dieser 

Newsletter beschliesst die reihe unserer Newsletter zum FIDLeG und FINIG.
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Dem Finanzdienstleister steht für die erfüllung der Her-
ausgabepflicht kein Anspruch auf Entschädigung oder 
Aufwendungsersatz zu. Der kunde kann zur Durchsetzung 
das Gericht anrufen. eine Weigerung des Finanzdienstleis-
ters zur Herausgabe von Dokumenten kann zudem auch 
beim entscheid über die Kostenfolgen in einem späteren 
Prozess zwischen dem kunden und dem Finanzdienstleis-
ter berücksichtigt werden.

Die Herausgabepflicht gemäss FIDLeG ergänzt die auf-
tragsrechtliche rechenschafts- und Herausgabepflicht 
(Art. 400 Or) sowie den Anspruch auf Auskunft über Per-
sonendaten gemäss Datenschutzgesetz (DSG). Der Gegen-
stand ist gemäss Wortlaut des Gesetzesentwurfs weit 
gefasst ("kopie des kundendossiers sowie sämtliche wei-
tere die kundin oder den kunden betreffende Dokumente"). 
Der erläuternde bericht stellt indessen klar, dass (ledig-
lich) solche Aufzeichnungen erfasst werden, zu deren Füh-
rung der Finanzdienstleister gemäss FIDLeG verpflichtet 
ist, d.h. die Dokumentationen der vereinbarten Leistungen, 
der übermittelten Informationen und Warnungen, der 
erbrachten Leistungen sowie, bei der Vermögensverwal-
tung und Anlageberatung, der kundenbedürfnisse und der 
Gründe für die empfehlungen des Finanzdienstleisters.

Nichtsdestotrotz dürfte die behandlung von Herausgabe-
begehren gemäss FIDLeG in den betroffenen Unterneh-
men zusätzliche Ressourcen binden, was aufgrund der 
gesetzlich angeordneten kostenlosigkeit der Dokumenten-
herausgabe auch wirtschaftliche Folgen zeitigt. Damit wird 
eine tendenz verschärft, die sich bei Auskunftsgesuchen 
nach DSG bereits unter geltendem recht beobachten lässt. 
Die Finanzdienstleister dürften entsprechende Kosten 
letztlich in anderer Form auf die Kunden überwälzen.

3  b e w e i s l a s t u M k e H r
Im geltenden Recht trägt bei Schadenersatzansprüchen 
der kunde die beweislast für die Vertragsverletzung, den 
Schaden (einschliesslich seiner Höhe) sowie den kausal-
zusammenhang. Lediglich das Verschulden des Finanz-
dienstleisters wird gemäss Art. 97 Abs. 1 Or vermutet.

Der Vorentwurf enthält demgegenüber eine zweifache 
Beweislastumkehr. Zunächst trägt der Finanzdienstleister 
die beweislast dafür, dass er seinen gesetzlichen Informa-
tions- und Aufklärungspflichten gegenüber dem kunden 
nachgekommen ist. Ausserdem wird hinsichtlich des kau-
salzusammenhangs vermutet, dass der kunde das fragli-
che Geschäft nicht getätigt hätte, wenn der Finanzdienst-
leister seinen Pflichten ordnungsgemäss nachgekommen 
wäre (Vermutung des aufklärungskonformen Verhaltens). 
Im ergebnis trägt der Finanzdienstleister damit (soweit 
Informations- und Aufklärungspflichten betroffen sind) die 
beweislast für drei von vier Haftungsvoraussetzungen.

Der erläuternde bericht rechtfertigt diese weitreichende 
Änderung mit der grösseren Sach- und beweisnähe sowie 
der grösseren Fachkunde des Finanzdienstleisters. Die 
Idee einer beweislastumkehr entstammt der Rechtspre-
chung des deutschen Bundesgerichtshofs. Sie wird indes-
sen in der deutschen Lehre kontrovers diskutiert. Das 
Argument der grösseren Fachkunde des Finanzdienstleis-
ters greift zudem insoweit zu kurz, als der Vorentwurf den 
Anwendungsbereich der beweislastumkehr (anders als 
andere rechtsschutzmassnahmen) nicht auf Privatkun-
den beschränkt. Gerade bei professionellen kunden hängt 

die Frage des "aufklärungskonformen Verhaltens" oft von 
Faktoren aus der Sphäre des kunden (interne Willensbil-
dung) ab, in die der Finanzdienstleister keinen einblick 
hat.

4  s tÄ r k u N g  d e r  o M b u d s s t e l l e
Die ausdrückliche gesetzliche Verankerung im FIDLeG 
bezweckt eine Stärkung der Institution der Ombudsstellen 
gegenüber dem geltenden recht und erweitert den Anwen-
dungsbereich dieses "unbürokratischen, fairen, raschen 
und für die kunden oder den kunden kostengünstigen oder 
kostenlosen" Streitbeilegungsverfahrens zudem auf sämt-
liche Finanzdienstleister.

Das Verfahren ist grundsätzlich vertraulich. es besteht 
eine teilnahmepflicht für die Finanzdienstleister. Wie im 
geltenden recht steht den Ombudsstellen keine autorita-
tive Entscheidkompetenz zu, sondern nur die Möglichkeit 
zur Unterbreitung eines Streitbeilegungsvorschlags. Das 
Verfahren vor der Ombudsstelle ist insoweit in die weiteren 
vorgeschlagenen Massnahmen eingebettet, als eine (als 
Alternativlösungen vorgesehene) Anrufung des ständigen 
Schiedsgerichts oder eine Übernahme der Prozesskosten 
durch den Prozesskostenfonds ein Durchlaufen des Streit-
beilegungsverfahrens voraussetzt.

5  s c H i e d s g e r i c H t  o d e r  p r o Z e s s ko s t e N fo N d s
5 . 1  a l lg e M e i N e s  ( Z w e i  a lt e r N at i V V o r s c H l Ä g e )
Zur reduktion des Prozesskostenrisikos von kunden 
schlägt der Vorentwurf des FIDLeG alternativ entweder 
ein ständiges Schiedsgericht oder einen durch beiträge 
der Finanzdienstleister alimentierten Prozesskostenfonds 
vor. Gemäss erläuterndem bericht bevorzugt der bundes-
rat die Variante "Schiedsgericht".

Anders als andere rechtsschutzmassnahmen steht die 
Inanspruchnahme von Schiedsgericht und Prozesskosten-
fonds (neben klageberechtigten Verbänden) einzig Privat-
kundinnen und -kunden offen. Professionelle und instituti-
onelle kunden, die ein Opting-in erklären, fallen nicht 
darunter.

5 . 2  s c H i e d s g e r i c H t
Die Variante "Schiedsgericht" erlaubt es, Ansprüche gegen 
einen Finanzdienstleister vor einem paritätisch zusam-
mengesetzten Schiedsgericht zu erheben, das von der 
Finanzbranche zu schaffen bzw. zu finanzieren ist.

Das Verfahren soll einfach und rasch sowie für die kunden 
(unter Vorbehalt von Missbrauchsfällen) kostengünstig 
oder kostenlos sein.

es bestehen nur beschränkte Rechtsmittelmöglichkei-
ten, was gegenüber einem Vorgehen vor staatlichen 
Gerichten eine schnellere Erledigung des rechtsstreits 
verspricht. Das Verfahren stellt jedoch (nur) eine Alterna-
tive dar. Der kunde hat die Wahlmöglichkeit zwischen der 
klage vor dem Schiedsgericht und der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit.

5 . 3  p r o Z e s s k o s t e N fo N d s
Auch der Prozesskostenfonds wird im Wesentlichen durch 
Beiträge der Finanzdienstleister alimentiert, wobei sich 
die beiträge nach der wirtschaftlichen bedeutung des 
Anbieters, aber auch nach der Anzahl vor einer Ombuds-
stelle erhobener klagen bemessen.
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Die Inanspruchnahme des Fonds steht nicht sämtlichen 
Privatkunden offen und ist damit gegenüber der Variante 
"Schiedsgericht" eingeschränkt. Sie ist beschränkt auf 
klagen mit einem Streitwert von maximal CHF 1 Mio. und 
setzt voraus, dass die kunden "nicht über ausserordentlich 
gute finanzielle Verhältnisse verfügen". Solche sind jeden-
falls dann anzunehmen, wenn der kunde über ein Mehrfa-
ches des Durchschnittseinkommens verfügt oder sein Ver-
mögen die mutmasslichen Prozesskosten um ein 
Mehrfaches übersteigt. Die Grenze bleibt damit unscharf, 
doch dürften auch weite Kreise des Mittelstands von der 
Finanzierung profitieren. Diese steht zudem klagenden 
Verbänden offen, sofern sie nicht über ausserordentlich 
gute finanzielle Verhältnisse verfügen.

"Die kombination sämtlicher ele-
mente birgt das Potential, die Sch-
weizer Prozessrechtslandschaft radi-
kal zu verändern und gegenüber 
Finanzdienstleistern eine eigentliche 
“claims culture” zu begründen."

In Anlehnung an die regelung der unentgeltlichen rechts-
pflege in der ZPO darf die klage "nicht aussichtslos" 
erscheinen. Über die kostenübernahme ist vom Gericht auf 
entsprechendes Gesuch des kunden hin grundsätzlich in 
einem Vorverfahren zu befinden, dessen kosten bei Gut-
heissung des Gesuchs ebenfalls vom Prozesskostenfonds 
getragen werden. Im Falle der Gutheissung deckt die Kos-
tenübernahme neben den Gerichtskosten und den kosten 
einer angemessenen eigenen rechtsvertretung sowie all-
fälliger weiterer experten (anders als die unentgeltliche 
rechtspflege) auch eine allfällige Parteientschädigung an 
die Gegenseite. Aufgrund dieser erweiterung sollte das 
Kriterium der Aussichtslosigkeit tendenziell strenger 
gehandhabt werden.

6  k o l l e k t i V e r  r e c H t s s c H u t Z
6 . 1  a l lg e M e i N e s
beim kollektiven rechtsschutz schlägt das FIDLeG zwei 
prozessuale Instrumente vor. Mit der Verbandsklage wird 
ein im Schweizer recht bereits bekanntes Instrument "neu 
für das Finanz- und kapitalmarktrecht nutzbar gemacht". 
Mit dem Gruppenvergleichsverfahren beschreitet das 
FIDLeG demgegenüber Neuland und orientiert sich an 
einer im Jahre 2005 in den Niederlanden eingeführten 
regelung.

6 . 2  V e r b a N d s k l a g e
Die Verbandsklage, welche bereits heute in Art. 93 ZPO für 
Persönlichkeitsverletzungen sowie spezialgesetzlich z.b. 
im UWG vorgesehen ist, ermöglicht nicht gewinnorientier-
ten Verbänden (sowie Vereinen und anderen Organisatio-
nen) – in der Praxis namentlich konsumentenschutzorga-
nisationen – im eigenen Namen wegen Pflichtverletzungen 
eines Finanzdienstleisters gegenüber Kunden zu klagen. 
Auch für Verbandsklagen soll der Prozesskostenfonds in 
Anspruch genommen werden können.

Mit der Verbandsklage kann auf Unterlassung, Beseiti-
gung oder Feststellung einer Pflichtverletzung geklagt 
werden. Nicht vorgesehen ist eine Leistungsklage auf 

Schadenersatz. Die Verbandsklage ist von allfälligen Indi-
vidualklagen der kunden unabhängig. Sie entfaltet für 
diese keinerlei rechtskraftwirkungen. Die faktische Prä-
judizwirkung soll aber die Durchsetzung finanzieller 
Ansprüche durch anschliessende Individualklagen erleich-
tern.

6 . 3  g r u p p e N V e r g l e i c H s V e r fa H r e N
Mit dem Gruppenvergleichsverfahren schlägt das FIDLeG 
für das Schweizer recht erstmals ein "echtes Instrument 
des kollektiven Rechtsschutzes" vor. es ermöglicht, einen 
zwischen einem Verband und einem oder mehreren mut-
masslich haftpflichtigen Finanzdienstleistern geschlosse-
nen Vergleich für einen fixen Gesamtbetrag mit verbindli-
cher Wirkung für sämtliche von einer Pflichtverletzung 
betroffenen kunden abzuschliessen. Die regelung des 
FIDLeG orientiert sich an einem niederländischen Vorbild 
aus dem Jahre 2005.

Als Gegenpartei der Finanzdienstleister in einem Gruppen-
vergleich kommen nur nicht gewinnorientierten Verbände 
(die auch zur Verbandsklage legitimiert wären) in betracht. 
einzelpersonen oder forensisch tätige Anwaltskanzleien 
sind damit ausgeschlossen. Die Gruppe der vom Vergleich 
betroffenen Kundinnen und Kunden muss "genügend 
gross" sein, damit eine "Verbindlicherklärung […] gerecht-
fertigt erscheint". Gemäss erläuterndem bericht wird 
bewusst auf eine absolute Grenze verzichtet, doch dürfte 
eine Anzahl von mindestens 100 betroffenen Personen 
erforderlich sein.

Mit der Genehmigung durch das zuständige obere kanto-
nale Gericht auf gemeinsamen Antrag der Parteien wird 
der Gruppenvergleich grundsätzlich für sämtliche, von der 
mutmasslichen Pflichtverletzung des Finanzdienstleisters 
betroffene kunden verbindlich. Im Genehmigungsverfah-
ren soll das Gericht neben formellen Punkten auch die 
materielle Angemessenheit des Vergleichs prüfen kön-
nen, also namentlich, ob die Höhe der entschädigung in 
einem angemessenen Verhältnis zur Pflichtverletzung und 
zur Art und Schwere der erlittenen Schäden steht.

Dem einzelnen kunden steht das recht zu, innert Frist den 
Austritt aus dem Gruppenvergleich zu erklären (sog. Opt-
out Lösung). Nach dem Austritt können entsprechende 
kunden mittels Individualklage vorgehen, eine Finanzie-
rung aus dem Prozesskostenfonds bleibt ihnen jedoch ver-
wehrt. treten mehr als ein Drittel der betroffenen kunden 
aus, so können die Parteien den Vergleich widerrufen.

Das Gruppenvergleichsverfahren kann nicht nur für betrof-
fene kunden, sondern auch für Finanzdienstleister attrak-
tiv sein. Zufolge gerichtlicher Verbindlicherklärung ermög-
licht es eine weitgehend "flächendeckende" Erledigung 
von Kundenansprüchen, verhindert eine potentielle Viel-
zahl aufeinander folgender Gerichtsverfahren und schafft 
Rechtssicherheit. Die richterliche Prüfung der Angemes-
senheit der entschädigung stellt jedoch einen weit gehen-
den Eingriff in die Privatautonomie dar. Die beteiligung 
eines repräsentativen Verbands, der eine Grosszahl von 
kunden vertritt, dürfte ausgewogene Verhandlungslösun-
gen bereits ausreichend sicherstellen.

7  a u s b l i c k
Die Stossrichtung des FIDLeG, einen qualitativ hochste-
henden Anlegerschutz auch auf der ebene des privaten 
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rechtsschutzes sicherzustellen, ist begrüssenswert. Den-
noch dürften die entsprechenden Neuerungen zu den 
umstrittensten teilen des ganzen Vorentwurfs gehören.

Jede der vorgeschlagenen Massnahmen würde nämlich 
bereits für sich genommen weitreichende Konsequenzen 
zeitigen. Die kombination sämtlicher elemente birgt das 
Potential, die Schweizer Prozessrechtslandschaft radikal 
zu verändern und gegenüber Finanzdienstleistern eine 
eigentliche "claims culture" zu begründen.

Aus systematischer Sicht stellt sich zudem die Frage, ob 
eine allgemeine zivilprozessuale Lösung (in der Zivilpro-
zessordnung) nicht nachhaltiger und tragfähiger wäre als 

die Schaffung eines Sonderzivilprozessrechts für Finanz-
dienstleister. Viele der als potentielle Schwachstellen iden-
tifizierten Punkte – etwa das Prozesskostenrisiko und die 
weit verbreitete kostenvorschusspflicht als rechtsschutz-
barriere – sind keineswegs finanzdienstleistungsspezifi-
scher Natur. Auch im bereich des kollektiven rechtsschut-
zes identifizierte der entsprechende bericht des 
bundesrates vom 3. Juli 2013 ganz allgemein (und keines-
wegs spezifisch für die Finanzindustrie) eine Lücke im gel-
tenden rechtsschutzsystem bei der Durchsetzung von 
Massen- und Streuschäden. thematisch gehören die meis-
ten Vorschläge zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprü-
che mithin an sich nicht in das FIDLeG, sondern eher in die 
ZPO.
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